
An die  
Marktgemeinde Breitenfurt 
Hirschentanzstraße 3 
2384 Breitenfurt 
 

Betreff: Antrag Aufbewahrung der Urne außerhalb des Friedhofes 

 

ANTRAGSTELLER: 

Familienname: Vorname: 

Adresse: 

Geburtsdatum: 

E-Mail: Telefon: 

Verwandtschaftsgrad zur/zum Verstorbenen: 

 

DIE URNE ENTHÄLT DIE ASCHE DER/DES VERSTORBENEN: 

Familienname: Vorname: 

Zuletzt wohnhaft: 

Geburtsdatum: 

Sterbedatum/Ort: 

 

DIE URNE WIRD BEIGESETZT/AUFBEWAHRT AUF DER LIEGENSCHAFT: 

Straße: 

Einlagezahl: 

PLZ, Ort: 

Ort der Beisetzung/Aufbewahrung (Garten, Wohnzimmer, etc.): 

Eigentümer der Liegenschaft: 

 

 

 
 
 
 
_______________________ ______________________ 
Unterschrift Antragsteller Unterschrift Eigentümer 
 

Breitenfurt, am 

 1 



Marktgemeinde Breitenfurt 
2384 Breitenfurt, Hirschentanzstraße 3 

Pol. Bezirk: Mödling Land: NÖ 

Parteienverkehr: Dienstag 16 – 18:30 Uhr, Donnerstag u. Freitag von 8 - 12 Uhr 
Sprechstunden Bürgermeister: Dienstag von 16 – 18:00 Uhr 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Wienerwald IBAN: AT79 3266 7000 0040 0010 

 

 

Anfällige Anmerkungen: 

Gemäß § 17 Abs. 2 des NÖ. Bestattungsgesetzes 2007 bedarf die Beisetzung oder 
Verwahrung einer Urne oder Aschenkapsel außerhalb eines Friedhofes oder einer 
Naturbestattungsanlage, unbeschadet der zivilrechtlichen Zustimmung des Eigentümers 
oder Verfügungsberechtigten, einer Bewilligung jener Gemeinde, in der die Urne oder 
Aschenkapsel beigesetzt oder aufbewahrt werden soll. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die beabsichtigte Beisetzung oder Aufbewahrung nicht gegen den öffentlichen 
Anstand verstößt. 

 

Gemäß §16 Abs. 6 ist im Falle der Beisetzung in einer Erdgrabstelle auf einem Friedhof 
oder in einer Naturbestattungsanlage sind die Aschenreste in einem Behältnis (Urne oder 
Aschenkapsel) aus verrottbarem Material aufzunehmen. 

 

Die Bewilligung zur Verwahrung einer Urne außerhalb eines Friedhofes erlischt bei 
Verkauf des Eigenheims an einen anderen Eigentümer bzw. bei Mietobjekten, sobald das 
Mietverhältnis aufgelöst wird. Sodann muss ein neuerlicher Antrag zur Verwahrung einer 
Urne außerhalb eines Friedhofes gestellt werden oder die Beisetzung der Urne auf einem 
Friedhof zu veranlassen. 

 

Gemäß Gebührengesetz 1957 und NÖ-Gemeinde-Verwaltungsabgabentarif 2025 sind 
Verwaltungsabgaben vom Antragsteller, für das Ansuchen und der Erteilung dieser 
Bewilligung mittels Bescheides, zu entrichten. 

 

Datenschutz: Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung des Antrages von der 
Marktgemeinde Breitenfurt gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht 
weitergegeben. 
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